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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 11.06.2001

Norm

KO §10 Abs3

KO §119 A

Rechtssatz

Im Konkurs des Sicherungsgebers ist der Sicherungszessionar und nicht der Masseverwalter zur klagsweisen

Geltendmachung der sicherungsweise abgetretenen Forderung aktivlegitimiert. Dies gilt auch dann, wenn sich die

Sache bei einem Dritten befindet.
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JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at
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